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Wirtschaft
Anzeige

Die Feststellung, von wem ein
Kind abstammt, wird künftig
erheblich erleichtert. Frau
Susanne Brückl-Betz, Fachan-
wältin für Familienrecht, So-
zietät Rosenschon/Sperber/
Grimme/Henker, erläutert die
Eckpunkte der gesetzlichen
Neuregelung.

Seit dem 1. April 2008 ist

te. Im Rahmen eines solchen
Verfahrens kann die Abstam-
mung geklärt werden. Stellt
sich aber heraus, dass der
rechtliche nicht der biologi-
sche Vater ist, wird damit das
rechtliche Band zwischen Va-
ter und Kind zerrissen.

Mit dem neuen Gesetz kann
nun die Vaterschaft geklärt
werden, ohne dass sich
zwangsläufig der rechtliche
Status des Kindes sofort än-
dert. Das Kind kann trotzdem
ehelich bleiben.
Es gibt jetzt zwei verschiede-
ne Verfahren:
Verfahren auf Klärung der
Abstammung (Neuregelung!)
Das neue Verfahren sieht ei-
nen Anspruch von Vater, Mut-
ter und Kind jeweils gegen-
über den anderen beiden Fa-
milienangehörigen auf Klä-
rung der Abstammung vor.
Die Betroffenen müssen in
die genetische Abstammungs-
untersuchung einwilligen und
die Probenentnahme dulden.

Der Anspruch ist an keine
Frist gebunden. Wird die Ein-
willigung versagt, kann sie
durch einen Richterspruch er-
setzt werden. Um dem Kin-
deswohl Rechnung zu tragen,
kann das Verfahren in beson-
deren Lebens- und Entwick-
lungsphasen des Kindes aus-
gesetzt werden. Beispiel: Das
Kind ist durch eine bestehen-
de Erkrankung so belastet,
dass das Ergebnis eines Ab-
stammungsgutachtens den
Zustand gravierend ver-
schlechtern könnte (z.B. Sui-
zidgefahr). Eine spätere Wie-
deraufnahme des Verfahrens
ist möglich.
Anfechtung der Vaterschaft 
Das Anfechtungsverfahren ist
unabhängig von dem Verfah-
ren zur Klärung der Vater-
schaft. Das zweifelnde Famili-
enmitglied hat die Wahl, ob es
eines oder beide Verfahren in
Anspruch nehmen will. Für
die Anfechtung gilt allerdings
auch in Zukunft eine Frist

von zwei Jahren.
Fazit: Mit der gesetzlichen
Neuregelung kann die Ab-
stammung eines Kindes nun
auch ohne gerichtliches Va-
terschaftsfeststellungsverfah-
ren legal geklärt werden. Da-

mit  wurde für alle Beteilig-
ten die Möglichkeit geschaf-
fen, die Vaterschaft überprü-
fen zu lassen, ohne dass ihnen
hieraus gleich schwerwiegen-
de rechtliche Konsequenzen
erwachsen.

das Gesetz zur Klärung der
Vaterschaft in Kraft. Damit
wird die Feststellung, von
wem ein Kind abstammt, un-
abhängig von der Anfechtung
der Vaterschaft ermöglicht.
Die Neuregelung war drin-
gend erforderlich, da die Hür-
den für die Vaterschaftsfest-
stellung bisher viel zu hoch
waren und es keine Lösung
sein kann und darf, die Frage
der Abstammung mit Hilfe
von heimlichen Gentests zu
beantworten! 

Rechtlich gesichert konnte
bislang die Vaterschaft i.d.R.
nur durch ein privates Gut-
achten geklärt werden, wenn
alle Beteiligten einwilligten.
Verweigerte aber z.B. die
Mutter ihre Zustimmung,
blieb dem Vater nur die Mög-
lichkeit einer Anfechtungs-
klage, die zudem innerhalb
einer Frist von zwei Jahren
nach Kenntnis der gegen die
Vaterschaft sprechenden Um-
stände erhoben werden muss-

Susanne Brückl-Betz
Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Familienrecht
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Kettcar und Kicker für Kids

Der real,- Markt Riedinger Straße spendete der Kindertagesstätte Herzogmühle im Wert von über 1.000 Euro. Neben vielen
Spielsachen und einem Fußballtor glänzten die Kinderaugen vor allem bei einem Kettcar sowie einem Kicker, den die 53
betreuten Kinder der von der Diakonie getragenen Einrichtung gleich ausprobierten. V.l.: Stadträtin Christine Hacker, Moni-
ka Dahms, Manfred Schäff (Real), Alexandra Röthlingshöfer (Kinder-Jugendhilfe) sowie Kerstin Hutelmann. Foto: Dörfler

personal mit langjähriger Er-
fahrung berät Sie gerne.

Ob zu Fuß oder mit dem Au-
to – das Geschäft ist sowohl
von der Mainseite als auch

von der Mainstraße mit
Parkmöglichkeiten direkt
vor der Tür bequem zu errei-
chen. sm
@ www.feustel-floristik.de

Mit Qualität, Innovation und
Zuverlässigkeit die Kunden
langfristig überzeugen – das
sind die Ziele von Feustel
Creative Floristik GmbH in
der Mainstraße 5 direkt am
Roten Main.

Die geschmackvolle Ein-
richtung des neuen Ladens
schafft eine angenehme At-
mosphäre und macht ihn
laut Kundenaussagen zu 
„einem der schönsten Läden
in Bayreuth“. Floristmeiste-
rin Anita Kohl und ihr Team
bieten neben frischen
Schnittblumen und blühen-
den Pflanzen auch Wohlfühl-
gestaltungen für Büro und
Praxis, Hochzeitsausstattun-
gen, Firmengeschenkser-
vice, Trauer- und Gedenkflo-
ristik, Veranstaltungsflori-
stik und tolle Dekoartikel
an. Das qualifizierte Fach-

Kreative Floristik mitten in der Stadt

der VR-Bank Bayreuth.
Geplant von Architekt Hans-
Jörg Horstmann entsteht nach
den Worten der beiden Bank-
vorstände Karlheinz Löbl und
Klaus Seemann ein 6,5 Millio-
nen Euro teurer, fünfgeschos-
siger Kopfbau mit viel Glas
und geschwungener Fassade,

der seitlich an die bestehen-
den und ebenfalls von der
Bank genutzten Nachbarge-
bäude angebunden ist.

Im Erdgeschoss des Neu-
baues entsteht die neue
multifunktionale Kunden-
halle der VR-Bank-Zentrale
mit mehr Selbstbedienungs-
geräten. In der neuen 
Kundenhalle sind künftig
auch Ausstellungen sowie
nach Dienstschluss Vorträge
und sonstige gesellschaftli-
che Veranstaltungen mög-
lich.

Der bisherige Schalter-
raum soll zur Büronutzung
umgebaut werden. Auch im
ersten bis dritten Oberge-
schoss des Neubaues entste-
hen Büro- und Besprechungs-
räume, im Dachgeschoss
werden zwei Schulungsräu-
me vorgesehen. Insgesamt
entstehen über 5.000 Qua-
dratmeter Nutzfläche, auch
die bislang ausgelagerten
Abteilungen der VR-Bank,
etwa an der Romanstraße,
können im Neubau inte-
griert werden. rs

„Ein Hingucker in mutiger
und zukunftsweisender Ar-
chitektur am städtebaulich
sensiblen Einfallstor zum
Luitpoldplatz“ – So be-
schrieb Oberbürgermeister
Dr. Michael Hohl den mit der
Grundsteinlegung begonne-
nen Neubau der Zentrale

Grundstein für Bankneubau gelegt

Zusammen mit seinem Vorstandskollegen Karlheinz Löbl, Oberbürgermeister
Dr. Michael Hohl, Aufsichtsratsvorsitzendem Manfred Nüssel und Architekt
Hans-Jörg Horstmann (von links) befüllte VR-Bank-Vorstand Klaus Seemann
(zweiter von rechts) die bei der Grundsteinlegung eingemauerte Kupferkasset-
te mit historischen Dokumenten.                                                          Foto: rs

Auch in diesem Jahr stellt das
Volkswagen Zentrum Bay-
reuth in Zusammenarbeit mit
der Volkswagen AG einigen
Festspielmitwirkenden für
die Zeit der Bayreuther Fest-

spiele jeweils einen VW Phae-
ton zur Verfügung.

Am Samstag erfolgte vor
dem Festspielhaus die offi-
zielle Übergabe der elf Fahr-
zeuge an die Künstler durch

Uwe Dittmar, Verkaufsleiter
des Volkswagen Zentrums
Bayreuth sowie durch Alexan-
der Pflaum, Geschäftsführer
der Motor-Nützel Vertriebs-
GmbH. pr

Phaeton für Festspielmitwirkende

V.l. Uwe Dittmar (Verkaufsleiter Volkswagen Zentrum Bayreuth), Clemens Bieber, Robert-Dean Smith, Alexander Pflaum
(Geschäftsführer Motor-Nützel Vertriebs-GmbH), Eberhard Friedrich, Kwangchul Youn sowie Arnold Bezuyen. Foto: Glasow


